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ïffangel an 2lrbeit, aïs über ïïtangel an SSerbienft. ®8

berrfét ein allgemeiner ®rncf auf ben Sßarenpreifen. ®ie
unloßale Sonfurrenj fcbliefet nidftt aße Uebelftänbe in fié,
bie aus ber ©etoerbefreißeit entftanben finb. @8 gibt zaßl=

reiche gäße gemeinfd)äblic^ett ®eféâftSgebahrenS, bie feines*
WegS als ißoßate Sonfurrenz bezeichnet nnb «erfolgt werben

fönnten unb bie boch Derhütet werben müffen, fo namentlié
baS Unterbieten bei Submifßonen. 2118 zwecfmäjjigfteS
2lbßülfSmittel biefer mannigfachen Slißftänbe, Welche ®err
ßieferent an einigen trefflich gewählten Seifpielen aus ber

Sßragiä fchilbert, finb bie SerufSgenoffer.féaften ansehen,
welche nidjtê anbereS fein foßen als bie biSßer befteßenben

centralifierten SerufSberbänbe, jeboé berfeßen mit auf ge=

feßlper ©runblage berußenben, rechtlichen Sefugnifftn, wie
fie in Sofiulat 22 angegeben finb. Unfere Staatsmänner
unb ißolitifer werben mancherlei ©rünbe unb gewichtige
SSebenfen in§ gelb füßren gegen bie ©rteilung folcßer Se»

fugniffe an Serufggenoffenjcßaften. ®urcf) bie in Sßoftulat
20 borgefeßene obere gnftanz, welche bom SunbeSrat zu
wüßten ift unb über aßen SerufSgenoffenféaften als unab*
ßängigeS Organ fteßt, wirb jeboch bafiir geforgt, baß bie

Säume nicht in ben fèimmel wacßfen, b. ß. e§ Wirb aßen

2luSfcßreitnngen borgebeugt unb ein Séup ber Sîonfumenten

gegen aßfäßige Ueberforbernngen ber (ßrobuzenten gefcßaffen.

§r. ffteferent greift, um bie Setßanblungen abzufürzen, bie

wicßtigften Softulate ßerauS unb begrünbet biefelben in
möglicßfter Mrze. 3n Softulat 4 fteßt er folgenben 2lb»

änberungSantrag: „®ie@rünbnng bott SerufSgenoffenféaften
unterliegt feinem 3wang. ®ie gefamien nach 2lrt. 7

ftimmfüßigen 2lngehörigen einer SerufSart entfcßeiben über
bie grage, ob in ißrem Serufe bie ®enoffenfcßaft eingeführt
werben foße, in geteilten ©ruppen für 2lrbeitgeber unb
2lrbeitneßmer. Sntfcßeibet fowoßl bte ©ruppe ber 2lrbeit»

geber als biejenige ber 2lrbeitneßmer burch jeweilige äfteßrßeit
bafür, fo ift bie ßßitgliebfcßaft für aße SerufSgenoffett
obligatorifch." 3um Scßlttffe erflärt §r. SReferent, baß eS

fié heute Weber um eine rebafttonefle Seretnigung biefer

Softulate, noch um beren enbgültige 2lnnaßme ßanble, fonbern
nur um 2lnerfennung ber barin anfgefteßten ®runbfäge.

(gortfepuug folgt.)

3)cr tënttourf ciitcê 3itrdjeri|"d)cit ©etoerfiegefeljeê.

®ie züreßerifeße fantonale ©ewerbefommiffion ßat einen

bon ber ®ireftion beS Snttern ausgearbeiteten ©ntwurf für
ein fantottaleS ©ewerbegefeß bureßberaten unb fteßt benfelbett

Zur öffentlkßen ®iSfuffion, um bann auf ®rnnb berfelben
eine Sorlage zu föanben be§ ïRegiernngSrateS unb beë

SfantonSrateS auszuarbeiten. ®er ©ntwurf, ben wir biSßer

nur in Stürze erwäßnt haben, bem aber biete Sefer gntereffe
zuwenben werben, umfaßt in 62 ißaragrapßen aßgemeine
Sefttmmungen, praftifeße SerufSleßre ber Seßrlinge, bie

SeßrlingSprüfungen, baS gewerbliche gortöilbungSWefen unb
bie 2luffießt über bie Seßrlinge. ®aS ©efeß enthält zum
®eil feßr einféneibenbe Seftimmungen. ®a§felbe foß auf
aße ©ewerbe ßanbwerfSmäßigen nnb inbufirießen Setriebeä,
ausgenommen bie ßanbwirtfcßaft, 2lnwenbung finben. ®ie
Sßerfftätten finb fo einzurichten, baß ber 2lrbeiter gegen ©efaßr
für Seber. unb ©efnnbßeit möglicßft gefächert wirb. Seläftigenbe
®ewerbebttriebe unterliegen weitgeßenben Sefcßränfungen. ®ie
Sornaßme gewerblicher 2lrbeiten irgenbwelcßer SIrt, inbegriffen
bie 2lrbeit in ben faufmännifeßen Setrieben, baS Offenhalten
bon Saupben unb Stagazinen nnb bie Sebienung ber Stunben
in benfelben ift an Sonntagen, fornie am ÜRenjaßrStag, ©ßar*
freitag, Oftermontag, an ber älupßrt, am Spgftmontag unb an
beiben SJetßnacßtStagen unterfagt, ßtotfäße unb bie ©ewerbe,
bte bem täglichen SebürfniS bienen, borbeßalten.

Setreffenb bie SonntagSarbett in ben ©emerben, welcße
bem täglichen SebürfniS bienen, ebenfo betreffenb baS

Offenhalten non Staupben unb üDlagazinen unb bie Se*

bienung ber Stunben in benfelben fönnen burdj Sefélufe
ber zupnbigen ©emeinbebeßörbe Seftimmungen mit ber--

binbltéer Straft erlaffen Werben. ®ie Stunben, wüßrenb
Welcher bie Sefcßäftignng ftattfinben barf, foßen unter Se*
rücEficß)tigung ber für ben öffentlichen ©otteSbienft beftimmten
3,eit unb fo feftgefeßt Werben, baß jebenfaßS ber ganze
Sonn* bezw. gefttagnaeßmittag frei bleibt. Sier Sonntage
bor SSeißnacßten barf baS Offenhalten ber Staupben unb

Sîagazine um einige Stunben bermeßrt werben. ®te ®auer
ber regelmäßigen täglichen 2lrbeit3zeit ift naeß 2lnaIogie beS

eibg. gabrtfgefefceS zu beftimmen. llebergeit ift auSnaßmS*
weife unb bei ©rßößung beS gewöhnlichen SoßneS um Vi
Znläfjtg. ®er ®ewerbetreibenbe haftet bem 2lrbeiter unb
Seßrling für aßen Schaben, welcher bemfetben burch mangel*
hafte ©tnriétungen ober buré feine ober feines SianbatarS
gaßrlöffigfeit im Setriebe erwaeßfen ift. giir ben ©intritt
in eine Seßre ift baS gurücfgeleflte 14. 2llterSjaßr erforberlicß.
®ie SefugniS, Seßrlinge zu halten, fommt nur benjenigen
©ewerbetreibenben zu, welcße buré eigene Kenntnis beS

SerufeS ober buré Sorge für geeignete Steßoertretung bie

nötige ©araniie bieten für eine zureßmäßige §eranbilbung
ber ißnen anbertranten Seßrlinge; im Streitfaße eniféeibet
baS ©eriét.

Seßrmeifter, welée ißre SJJftic^ten gegenüber Seßrlingen
bernaélâffigen, fönnen bureß riéterliéen ©ntféeib beS

ÏReéteS, Seßrlinge zu halten, auf beftimmte ®auer nerluftig
erflärt werben. ®er Seßrbertrag muß fériftlié abgeféloffen
werben. ®er Seßrmeifter ift für faémânnifée 2luSbitbung
berantwortlié- ®er Seßrmeifter muß ben Seßrling ben ob*

ligatoriféen Séulunterriét, fowie ben jReligionSunterriét
befuéen laffen unb ißm bie hierfür erforberliée 3*tt freigeben.
®ie SeßrlingSprüfung ift obligatorifé- ®ie Soften biefer
Srüfnngen trägt ber Staat. Sebent mit gutem ©rfolg ge=

prüften Seßrling ift ein bon ber ®ireftton beS Sr.nern
beglaubigter Sehrbrief auSzufteßen. ®er Staat erriétet ober

unterftüßt gortbilbungSféulen, welée bie 2luSbilbung jauger
§anbmer£er bezwecfen. ®ie Oberanfftét über bas SeßrlingS*
wefen ift Sacße ber fantonalen ©ewerbefommijfion. gür
bie Seauffiétigurig ber Seßrlinge ßabett bie ©emeinben totale
Organe zu bezeiénen. ®iefe ftttb jeberzeit bereétigt, b'^
Seßrlinge in ißrett SBerfftätten zu befuéen unb ben gort*
gang ber Seßre zu fontroßieren. Sie haben fié namentlié
aué zu bergemiffern, baß bie Seßre ntcfjt bernaétâffigt
werbe, unb baß ber Seßrmeifter ben Seßrling in bertraglié
feftgefeßier Sßeife unterriéte ober unterriéten laffe.

©djlueijertidjer ©elucröcderetn.
(Offtjieile Mitteilung be§ ©efretariateS.)

3n ber am 25. 3tooember in 3ûrié' ftattgefunbenen
Sißuttg beS ©entraloorftanbeS, weléer als Sertreter beS

Séweizer. 3nbuftrie*®epartementeS §err ®r. ßttefer beiwohnte,
würbe ein ßtegulatib betr. Seranftaltung gewerb lié e*
Sffianberleßrborträge genehmigt unb eine begûglié^
Sifte bon geeigneten SBanberleßrern unb ®ßemataS aufgefteßt,
wobnré ben SereinSfeftionen bie Slöglpteit gegeben wirD,
bon nun an ané auf biefem ©ebiete ber ©ewerbeförberung
meßr zu leiften. — ®ie féon oielfeitig beßanbelte grage
beS S u b m i f f i o n S m e f e n S foß baburé weiter geförbert
Werben, baß baS bereits borßanbene reiétié^ Material
ergänzt wirb mittelft Serneßmlaffung ber Seftionen uttb

Seßörben über ißre bezûgtiéen SRaßnaßmen unb Sefétûffe.
2lnf ©runb biefeä üftaterials ßat bie bom ßentraloorftanb
befteßte Subfommiffion befôrberlié ißre beftimmt formulierten
Stnträge betreffenb ^Regelung be§ SubmiffionSwefenS tu
Sunb unb Sîantonen auszuarbeiten, bamit biefelben wo

môglié in ber nûéftjâhrigen ®elegiertenberfammlung in
©enf zur Seßanblung fommen fönnen. — ®er gebruefto

©ntwurf eines ©utaétenS an ba§ Séweiz. Snbuftribepar*
tement betreffenb 2lrbettSlofenberfiéerung unb

580 Illustrierte schweizerische Handwerlcr-Zeitung (Organ für die offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins) Nr. 36

Mangel an Arbeit, als über Mangel an Verdienst. Es
herrscht ein allgemeiner Druck auf den Warenpreisen. Die
unloyale Konkurrenz schließt nicht alle Uebelstände in sich,

die aus der Gewerbefreiheit entstanden sind. Es gibt zahl-
reiche Fälle gemeinschädlichen Geschäftsgebahrens, die keines-

Wegs als illoyale Konkurrenz bezeichnet und verfolgt werden
könnten und die doch verhütet werden müssen, so namentlich
das Unterbieten bei Submissionen. Als zweckmäßigstes

AbHülfsmittel dieser mannigfachen Mißstände, welche Herr
Referent an einigen trefflich gewählten Beispielen aus der

Praxis schildert, sind die Berufsgenossenschaften anzusehen,

welche nichts anderes sein sollen als die bisher bestehenden

centralisierten Berufsverbände, jedoch versehen mit auf ge-
setzlicher Grundlage beruhenden, rechtlichen Befugnissen, wie
sie in Postulat 22 angegeben sind. Unsere Staatsmänner
und Politiker werden mancherlei Gründe und gewichtige
Bedenken ins Feld führen gegen die Erteilung solcher Be-
fugnisse an Berufsgenossenschaften. Durch die in Postulat
20 vorgesehene obere Instanz, welche vom Bundesrat zu
wählen ist und über allen Berufsgenossenschaften als unab-
hängiges Organ steht, wird jedoch dafür gesorgt, daß die

Bäume nicht in den Himmel wachsen, d. h. es wird allen
Ausschreitungen vorgebeugt und ein Schutz der Konsumenten

gegen abfällige Uebelforderungen der Produzenten geschaffen.

Hr. Referent greift, um die Verhandlungen abzukürzen, die

wichtigsten Postulate heraus und begründet dieselben in
möglichster Kürze. In Postulat 4 stellt er folgenden Ab-
änderungsantrag: „Die Gründung von Berufsgenossenschaslen

unterliegt keinem Zwang. Die gesamten nach Art. 7

stimmfähigen Angehörigen einer Berufsart entscheiden über
die Frage, ob in ihrem Berufe die Genossenschaft eingeführt
werden solle, in geteilten Gruppen für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer. Entscheidet sowohl die Gruppe der Arbeit-
geber als diejenige der Arbeitnehmer durch jeweilige Mehrheit
dafür, so ist die Mitgliedschaft für alle Berufsgenossen
obligatorisch." Zum Schlüsse erklärt Hr. Referent, daß es

sick beute weder um eine redaktionelle Bereinigung dieser

Postulate, noch um deren endgültige Annahme handle, fondern
nur um Anerkennung der darin aufgestellten Grundsätze.

(Fortsetzung folgt.)

Der Entwurf eines ziircherischen Gewerbegeselzes.

Die zürcherische kantonale Gemerbekommisston hat einen

von der Direktion des Innern ausgearbeiteten Entwurf für
ein kantonales Gewerbegesetz durchberaten und stellt denselben

zur öffentlichen Diskussion, um dann aus Grund derselben
eine Vorlage zu Handen des Regierungsrates und des

Kantonsrates auszuarbeiten. Der Entwurf, den wir bisher
nur in Kürze erwähnt haben, dem aber viele Leser Interesse
zuwenden werden, umfaßt in 62 Paragraphen allgemeine
Bestimmungen, praktische Berufslehre der Lehrlinge, die

Lehrlingsprüfungen, das gewerbliche Fortöildungswesen und
die Aufsicht über die Lehrlinge. Das Gesetz enthält zum
Teil sehr einschneidende Bestimmungen. Dasselbe soll aus
alle Gewerbe handwerksmäßigen und industriellen Betriebes,
ausgenommen die Landwirtschaft, Anwendung finden. Die
Werkstätten sind so einzurichten, daß der Arbeiter gegen Gffahr
für Leben und Gesundheit möglichst gesichert wird. Belästigende
Gewerbebetriebe unterliegen weitgehenden Beschränkungen. Die
Vornahme gewerblicher Arbeiten irgendwelcher Art, inbegriffen
die Arbeit in den kaufmännischen Betrieben, das Offenhalten
von Kaufläden und Magazinen und die Bedienung der Kunden
in denselben ist an Sonntagen, sowie am Neujahrstag, Char-
freitag, Ostermontag, an der Auffahrt, am Pfingstmontag und an
beiden Weihnachtstagen untersagt, Notfälle und die Gewerbe,
die dem täglichen Bedürfnis dienen, vorbehalten.

Betreffend die Sonntagsarbett in den Gewerben, welche
dem täglichen Bedürfnis dienen, ebenso betreffend das

Offenhalten von Kaufläden und Magazinen und die Be-

dienung der Kunden in denselben können durch Beschluß
der zuständigen Gemeindebehörde Bestimmungen mit ver-
kindlicher Kraft erlassen werden. Die Stunden, während
welcher die Beschäftigung stattfinden darf, sollen unter Be-
rücksichtigung der für den öffentlichen Gottesdienst bestimmten
Zeit und so festgesetzt werden, daß jedenfalls der ganze
Sonn- bezw. Festtagnachmittag frei bleibt. Mer Sonntage
vor Weihnachten darf das Offenhalten der Kaufläden und

Magazine um einige Stunden vermehrt werden. Die Dauer
der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit ist nach Analogie des

eidg. Fabrikgesetzes zu bestimmen. Ueberzeit ist ausnahms-
weise und bei Erhöhung des gewöhnlichen Lohnes um
zulässig. Der Gewerbetreibende haftet dem Arbeiter und
Lehrling für allen Schaden, welcher demselben durch mangel-
hafte Einrichtungen oder durch seine oder seines Mandatars
Fahrlässigkeit im Beiriede erwachsen ist. Für den Eintritt
in eine Lehre ist das zurückgelegte 14. Altersjahr erforderlich.
Die Befugnis, Lehrlinge zu halten, kommt nur denjenigen
Gewerbetreibenden zu, welche durch eigene Kenntnis des

Berufes oder durch Sorge für geeignete Stellvertretung die

nötige Garantie bieten für eine zweckmäßige Heranbildung
der ihnen anvertrauten Lehrlinge; im Streitfalle entscheidet
das Gericht.

Lehrmeister, welche ihre Pflichten gegenüber Lehrlingen
vernachlässigen, können durch richterlichen Entscheid des

Rechtes, Lehrlinge zu halten, auf bestimmte Dauer verlustig
erklärt werden. Der Lehrvertrag muß schriftlich abgeschlossen
werden. Der Lehrmeister ist für fachmännische Ausbildung
verantwortlich. Der Lehrmeister muß den Lehrling den ob-

ligatorischen Schulunterricht, sowie den Religionsunterricht
besuchen lassen und ihm die hierfür erforderliche Zeit freigeben.
Die Lehrlingsprüfnng ist obligatorisch. Die Kosten dieser

Prüfungen trägt der Staat. Jedem mit gutem Erfolg ge-
prüften Lehrling ist ein von der Direktion des Innern
beglaubigter Lehrbrief auszustellen. Der Staat errichtet oder

unterstützt Fortbildungsschulen, welche die Ausbildung junger
Handwerker bezwecken. Die Oberaufsicht über das Lehrlings-
wesen ist Sache der kantonalen Gewerbekommission. Für
die Beaufsichtigung der Lehrlinge haben die Gemeinden lokale
Organe zu bezeichnen. Diese sind jederzeit berechtigt, die

Lehrlinge in ihren Werkstätten zu besuchen und den Fort-
gang der Lehre zu kontrollieren. Sie haben sich namentlich
auch zu vergewissern, daß die Lehre nicht vernachlässigt
werde, und daß der Lehrmeister den Lehrling in vertraglich
festgesetzter Weise unterrichte oder unterrichten lasse.

Schweizerischer Gewerbeverein. »

(Offizielle Mitteilung des Sekretariates.)

In der am 25. November in Zürich' stattgefundenen
Sitzung des Centralvorstandes, welcher als Vertreter des

Schweizer. Jndustrie-Departementes Herr Dr. Rieser beiwohnte,
wurde ein Regulativ betr. Veranstaltung gewerblicher
Wanderlehrvorträge genehmigt und eine bezügliche

Liste von geeigneten Wanderlehrern und Thematas aufgestellt,
wodurch den Vereinssektionen die Möglichkeit gegeben wird,
von nun an auch auf diesem Gebiete der Gewerbesörderung
mehr zu leisten. — Die schon vielseitig behandelte Frage
des Submissionswesens soll dadurch weiter gefördert
werden, daß das bereits vorhandene reichliche Material
ergänzt wird mittelst Vernehmlasiung der Sektionen und

Behörden über ihre bezüglichen Maßnahmen und Beschlüsse-

Auf Grund dieses Materials hat die vom Centralvorstand
bestellte Subkommission beförderlich ihre bestimmt formulierten
Anträge betreffend Regelung des Submissionswesens in
Bund und Kantonen auszuarbeiten, damit dieselben wo

möglich in der nächstjährigen Delegiertenversammlung in
Genf zur Behandlung kommen können. — Der gedruckte

Entwurf eines Gutachtens an das Schweiz. Jndustridepar-
tement betreffend Arbeitslosenversicherung und
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ArbeitSnadjmeiS tourbe burdjberaten, bie begiiglicben

Schlußfolgerungen jebodf) einer zweiten ßefung in nächfter
Sißung oorbeßalten. — gerner tnuibe ber gebrucfte ©nimutf
eines SerichteS über bie Stellungnahme ber ©emerbe gu ben

Sonfum-Sereinen genehmigt. — gn ber gefamten
fdhmeigertfchen greffe foil ein Slppell gum Schuh ber eins
heimifdhen Slrbeit erlaffen merben. — Der 3 a h r e 8 •<

beriet pro 1895 mirb in bisher üblicher Söeife erfctjeinen.

3m fernem tourbe über bie guteilunq ber SnnbeSfnboention
an bie bieSjahrigen SehrlingSprüfungen befchloffen.
©8 foramen bei einer SeitragSquote oon gr. 5 per Detl-
nehmer nebft einigen ©jtraoergütungen im gangen gr. 5424
gur Sertoenbung. 3u bie ©entralpriifungSfommiffion tourbe

gemählt §err 2Jiet)ers3fcb£>ffe, Direftor be8 ®ettterbemuieum8
in Slarau unb aI8 ©rfaßmann ber Abjunft biefeS SlufeumS,
§err gügliftaEer; ferner in bie ©ppertenfommiffion für 9te=

organifation ber SehrlingSprüfungen bie Herren Sationalrat
SBilb in St. ©allen, Slom in Sern, ©enoub in greiburg,
SooS 3egher in 3üridf) unb §örni in grauenfelb. — Der
neugetoählte 31 f f t ft e n t be8 ©eroerbefefretariateS für fran=
göfifche ftorrefponbeng, §err Db- ©onrab üon ©enf, hat fein
Slmt angetreten.

ber einfjetmifdjeit 9trfieit!
Unfer §anbtoerfer= unb ©eroerbeftanb hat faft allerorten

fdjroer gu fämpfen. ®r toirb genötigt, höhe« Söhne bei Per=

minberter Slrbeit8geit gu leiften, tooburch bie Sonfurrengfähig»
feit mit bem SluSlattb ober mit ber ©roßinbuftrie auf bem

inlänbifchen Slarfte etfchmert mirb. 3n ben Stäbten finb
e§ bie SBanberlager, bie 33agar8 unb fogenannten „AuSOer=

fäufe", auf bem Saube bie §aufierer, melclje bie Abfaßfähig»
feit ber JganbtoerfSprobufte fdhmälern. llnfere ©emerbetreibenben

finb bemüht, ber Sunbfcbaft aufs befte gu bieuen, aber nidjt
gemohnt, mit oieloerfprechenber Seflame ba3 Sßublifum an=

gulocfen. Seiber ift, troß aEer fchlimmen ©rfaßrungen, noch

Dielfach bie Sucht oorhanben, nur ba3 biBigfte gu faufen,
ohne Etücfftdjt auf Dualität unb §erfunft. StiEionen bon

granfen manbern in3 SluSlanb gum Sapeit be8 einheimifchen
©effierbfleißeS

SBerte Stiteibgenoffen
SBir appeEieren an ©uer SiEigfeitSgefühl, bei ©infäufen

unb Sefteflungen mo immer möglich guerft Derjenigen gu

gebenfen, roelche in guten unb fibltmmen Dagen mit ©uch
be§ Staates unb Der ©emeinben Pflichten unb Saften tragen
helfen. 3hr bringet bamit feine materieEen Dpfer. Das
mohlfeilfte ift befanntlicf) nicht immer baS biBigfte. Unb getoiß
bietet in ber Siegel ber anfäßige ©emerbetreibenbe mehr
©arantie für preismürbige unb folibe Slrbeit, als jene 372arft=

fchreter, beren Sofung „biEig unb fchledjt" jebe ehrliche Son=

furreng beeinträchtigt. SJlöge anläßlich ber fommenben geft*
tage fich jebermann gur Pflicht machen, bie rebliche Slrbeit,
ben einheimifchen gleiß thatfräftig gu unterfiüßen!

3ürich, 25. Soöemner 1895.
Der ©entralöorftanb beê Sdjroeij. ©eioerbeberetnë.

JBerfcatt&êtoefeit.

Die ftabtsörc^er. föleifter- unb ©ewerbePeretne be-

fpradjen Élontag abenb bas Snitiatibbegeljren ber ©enterbe*
oereine unb ba§ ©efeß betr. bie gemerblichen SchiebSgerichte.
©inleitenb betonte ber Sorfißenbe Stabtrat SîoEer bie

SBichtigfeit ber beiben gragen, morauf SantonSrat Sercljtolb
aus Dhalmeil über baS Snitiatiobegehren fpracf).

Sei ber folgenben Slbftimmung oerlangte bie Serfammlung
faft einftimmig ben 3"gug bon gachrichtern gu ben juriftifdjen.

Següglich ber gemerblichen SchiebSgerichte
beantragte ©eroerbefefretär Strebs guftimmung gur Sorlage,
maS einftimmig befchloffen mürbe. Die Serfammlung mar
bon 115 EJlann befudjt.

Serftôie&eneê.
Die Seituug her llnierfuthung über bie fdjioeigerifchen

2öafferbert)ältniffe mürbe oom SunbeSrat §rn. gof. ©pper,
3ngenieur beim etbg. Dberbauinfpeftorat, übertragen.

— 3n Sngenieuren für hhbrometrifche Slrbeiten unb
Unterfuchung ber SBafferüerhältniffe ber Schmeig bei ber

hhbrometrifhen Slbteilnng beS eibgenöjfifchen SauinfpeftoratS
mnrben ernannt Siftor Duranb oon Slpon unb Stlfreb 3aggt
oon Senf.

9)lar!thflDenbon 3üritt). Droh einem großen Segat, baS

ber Stabt 3«rich bor einer Singahl Sohren für bie ©rricßtung
einer SJlarfchaEe gufiel, entbehrt fie jeßt noch einer folchen.
DaS Stojeft murße aus oerfchiebenen ©rünben nicht auSge*
führt unb baS Segat fanb eine anbere Seftimmuug. Droßbem
mirb bie grage fo ober anberS gelöft merben müffen. Die
©rünbe, bie bafür fpredjen, entmicfelt fjerr 3- Sl. ©ngeler
ausführlich in einer foeben erfdjienenen Schrift, in ber er
auch ein neues SjßrojeEt für einen SlarftßaEenbau bringt.
Diefer foE auf bem Slreal ber ehemaligen Äoch'fchen gärberet
entftehen, baS bor einiger geit oon Snöaten ermorben unb
für biefen 3mecf referDiert mürbe. ©3 fprecße für biefen Slaß
einbringlich bie centrale Sage unb bie guflanglidjfeit. Das
Srojeft beS tgerrn ©ngeler, baS bnrch S'äne beS £>errn

Arcßiteften SUbert Steierhofer erläutert ift, nimmt ein @rb=

gefchoß in SluSficßt mit SJtagaginen, Sühlräumen, Slafchinen*
anlagen u. f. m. unb ein Sarterre mit etma 240 SerfaufS*
fiänben. 3m meitern finb ©alerien oorgefehen, auf benen

in erfter Sinie ber heutige SBochenmarlt unterzubringen märe.

Die gange SetriebSpdje mürbe 3900 Duabratmeter betragen
unb für eine ©inrooßnergahl bon 200—220,000 ausreichen.
Die gefamten ©rfteEungSfoften merben auf 1,500,000 gr.
oeranfchlagt. §err ©ngeler miE baS Unternehmen ber S3bat=
initiatioe überlaffet; unb befürmortet bie ©rünbung einer

StarftßaBengenoffenfchaft mit fleinen Anteilfcßeinen, bamit
auch ber fleine Slann ihr beitreten fönnte. Das Srojeft
fcheint uns nicht gang einmanbfrei, aber auf aBe gäEe ber

Srüfung mert. („S. 3. 3.")
Der Sau beê SanbeSmufeuntê foE na^ bem ftäbtipen

Soranfchlag im gahre 1896 PoEenbet merben.

SoKenbung bcê Sürcßer Stabthauëcjuai in Sidjt.
Die Stabt ift oertraglicß Derpfïichtet, baS ÄaufhauS auf ben

3eitpunft ber ©röffnung ber neuen £auptpoft gu befeitigen.
©S mirb alfo ber SathauSquai im nädjften 3ahre bis gur
Slünfterbrücfe aufgefüEt merben.

Daê brojeïtterte ftäbtifcße Solfêbrnufebab in 3ürirfj
foE als acfjtecfiger SabiEon in façoniertem Sacffteinmauer=
toerf erfteEt merben unb mirb bei biefer Slnorbnung ein
gefäEigeS SleußereS geigen. Die angenommenen Dimenfionen
geftatten 14 3eüen, raooon 10 für baS männliche unb 4
für baS meiblidjf ©efchlecßt. 3ebe Slbteilung erhält feparaten
©ingang unb Söartraum, bie meibliche Slbteilung einen
Slbtritt, bie Slbteilung für Slänner Slbtritt unb S'ffoir. gür
beibe Abteilungen ift ein îïaffenraum gemeinfchaftlich. gebe
3eEe befteht aus ber eigentlichen SabegeEe, unß, bnrch einen
Sorhang getrennt, aus einer AnfleibegeEe, bie mit Sanf,
Sleiberhacfen, Spiegel 2C. anSgurüften ift. ©egen ben ©ang
fönnen bie eingelnen gfürn mittelft Düren abgefhloffen
merben. Die gange Anlage fann teilmeife, beffer aber gang
unterfeEert merben. 3" biefem Souterrain beffnben fich bie
föeigeinrichtung, bie Sohlenbehälter, ber SBafchraum 2C. Der
mittlere, Don ben 3eEen eingefchloffene Saum, Sarterre,
mirb als Drocfenraum für bie SBäfche auSgenüßt unb ent=

hält überbieS noch baS Söarmroafferreferooir. gür jebeS
Sab mirb aus biefem ein beftimmt gugemeffeneS Duantnm
roarmeS SBaffer oerabfolgt. Der Slaß ift noch nicht beftimmt.

Sirdjenbau aötpftnQeti. Die tirchgemeinbe SBipfingeu
hat in ihrer Serjammlung Pom leßten Sonntag als Sa«=
plaß für eine neue Sfirdje, nach ben Anträgen ber ertreiterten
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Arbeitsnachweis wurde durchberaten, die bezüglichen

Schlußfolgerungen jedoch einer zweiten Lesung in nächster

Sitzung vorbehalten. — Ferner wurde der gedruckte Entwurf
eines Berichtes über die Stellungnahme der Gewerbe zu den

Konsum-Vereinen genehmigt. — In der gesamten
schweizerischen Presse soll ein Appell zum Schutz der ein-
heimischen Arbeit erlassen werden. — Der Jahres-
bericht pro 1895 wird in bisher üblicher Weise erscheinen.

Im fernern wurde über die Zuteilung der Bundessubvention
an die diesjährigen Lehrlingsprüfungen beschlossen.

Es kommen bei einer Beitragsquote von Fr. 5 per Teil-
nehmer nebst einigen Extravergülungen im ganzen Fr. 5424
zur Verwendung. In die Centralprüfungskommission wurde

gewählt Herr Meyer-Zschokke, Direktor des Gewerbemuseums
in Aarau und als Ersatzmann der Adjunkt dieses Museums,
Herr Füglistaller; ferner in die Expertenkommission für Re-

organisation der Lehrlingsprüfungen die Herren Nationalrat
Wild in St. Gallen, Blom in Bern, Genoud in Freiburg,
Boos-Jegher in Zürich und Hörni in Frauenfeld. — Der
neugewählie Assistent des Gewerbesekretariates für fran-
zösische Korrespondenz, Herr Th. Conrad von Genf, hat sein

Amt angetreten.

Schutz der einheimischen Arbeit!
Unser Handwerker- und Gewerbestand hat fast allerorten

schwer zu kämpfen. Er wird genötigt, höhere Löhne bei ver-
minderter Arbeitszeit zu leisten, wodurch die Konkurrenzfähig-
keit mit dem Ausland oder mit der Großindustrie auf dem

inländischen Markte erschwert wird. In den Städten sind
es die Wauderlager, die Bazars und sogenannten „Ausver-
käufe", auf dem Lande die Hausierer, welche die Absatzfähig-
keit der Handwerksprodukte schmälern. Unsere Gewerbetreibenden

sind bemüht, der Kundschaft aufs beste zu dienen, aber nicht
gewohnt, mit vielversprechender Reklame das Publikum an-
zulocken. Leider ist, trotz aller schlimmen Erfahrungen, noch

vielfach die Sucht vorhanden, nur das billigste zu kaufen,
ohne Rücksicht auf Qualität und Herkunft. Millionen von

Franken wandern ins Ausland zum Nachteil des einheimischen

Gewerbfleißcs!
Werte Miteidgenossen!

Wir appellieren an Euer Billigkeitsgefühl, bei Einkäufen
und Bestellungen wo immer möglich zuerst Derjenigen zu
gedenken, welche in guten und schlimmen Tagen mit Euch
des Staates und der Gemeinden Pflichten und Lasten tragen
helfen. Ihr bringet damit keine materiellen Opfer. Das
wohlfeilste ist bekanntlich nicht immer das billigste. Und gewiß
bietet in der Regel der ansäßige Gewerbetreibende mehr
Garantie für preiswürdige und solide Arbeit, als jene Markt-
schreier, deren Losung „billig und schlecht" jede ehrliche Kon-
kurrenz beeinträchtigt. Möge anläßlich der kommenden Fest-

tage sich jedermann zur Pflicht machen, die redliche Arbeit,
den einheimischen Fleiß thatkräftig zu unterstützen!

Zürich, 25. Novemner 1895.
Der Centralvorstand des Schweiz. Gewerbevereins.

Verbandswesen.
Die stadtzürcher. Meister- und Gewerbevereine be-

sprachen Montag abend das Jnitiativbegehren der Gewerbe-
vereine und das Gesetz betr. die gewerblichen Schiedsgerichte.
Einleitend betonte der Vorsitzende Stadtrat Koller die

Wichtigkeit der beiden Fragen, worauf Kantonsrat Berchtold
aus Thalweil über das Jnitiativbegehren sprach.

Bei der folgenden Abstimmung verlangte die Versammlung
fast einstimmig den Zuzug von Fachrichtern zu den juristischen.

Bezüglich der gewerblichen Schiedsgerichte
beantragte Gewerbesekretär Krebs Zustimmung zur Vorlage,
was einstimmig beschlossen wurde. Die Versammlung war
von 115 Mann besucht.
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Verschiedenes.

Die Leitung der Untersuchung über die schweizerischen
Wasserverhältnisse wurde vom Bundesrat Hrn. Jos. Epper,
Ingenieur beim eidg. Oberbauinspektorat, übertragen.

— Zu Ingenieuren für hydrometrische Arbeiten und
Untersuchung der Wasserverhältnisse der Schweiz bei der

hydrometrischen Abteilung des eidgenössischen Bauinspeklorats
wurden ernannt Viktor Durand von Nyon und Alfred Jaggi
von Lenk,

Markthallenbau Zürich. Trotz einem großen Legat, das
der Stadt Zürich vor einer Anzahl Jahren für die Errichtung
einer Markthalle zufiel, entbehrt sie jetzt noch einer solchen.

Das Projekt wurde aus verschiedenen Gründen nicht ausge-
führt und das Legat fand eine andere Bestimmung. Trotzdem
wird die Frage so oder anders gelöst werden müssen. Die
Gründe, die dafür sprechen, entwickelt Herr I. A. Engeler
ausführlich in einer soeben erschienenen Schrift, in der er
auch ein neues Projekt für einen Markthallenbau bringt.
Dieser soll aus dem Areal der ehemaligen Koch'schen Färberei
entstehen, das vor einiger Zeit von Privaten erworben und
für diesen Zweck reserviert wurde. Es spreche für diesen Platz
eindringlich die centrale Lage und die Zugänglichkeit. Das
Projekt des Herrn Engeler, das durch Pläne des Herrn
Architekten Albert Meierhofer erläutert ist, nimmt ein Erd-
geschoß in Aussicht mit Magazinen, Kühlräumen, Maschinen-
anlagen u. s. w. und ein Parterre mit etwa 240 Verkaufs-
ständen. Im weitern sind Galerien vorgesehen, auf denen

in erster Linie der beutige Wochenmarlt unterzubringen wäre.
Die ganze Betriebsfläche würde 3900 Quadratmeter betragen
und für eine Einwohnerzahl von 200—220,000 ausreichen.
Die gesamten Erstellungskosten werden auf 1,500,000 Fr.
veranschlagt. Herr Engeler will das Unternehmen der Privat-
initiative überlassen und befürwortet die Gründung einer
Markthallengenossenschast mit kleinen Anteilscheinen, damit
auch der kleine Mann ihr bcitreten könnte. Das Projekt
scheint uns nicht ganz einwandfrei, aber auf alle Fälle der

Prüfung wert. (,.N. Z, Z,")
Der Bau des Landesmuseums soll nach dem städtischen

Voranschlag im Jahre 1896 vollendet werden.

Vollendung des Zürcher Stadthausquai in Sicht.
Die Stadt ist vertraglich verpflichtet, das Kaufhaus auf den

Zeitpunkt der Eröffnung der neuen Hauptpost zu beseitigen.
Es wird also der Rathausquai im nächsten Jahre bis zur
Münsterbrücke aufgefüllt werden.

Das projektierte städtische Volksbrausebad in Zürich
soll als achteckiger Pavillon in faooniertem Backsteinmauer-
werk erstellt werden und wird bei dieser Anordnung ein
gefälliges Aeußeres zeigen. Die angenommenen Dimensionen
gestatten 14 Zellen, wovon 10 für das männliche und 4
für das weibliche Geschlecht. Jede Abteilung erhält separaten
Eingang und Wartraum, die weibliche Abteilung einen
Abtritt, die Abteilung für Männer Abtritt und Pissoir. Für
beide Abteilungen ist ein Kassenraum gemeinschaftlich. Jede
Zelle besteht aus der eigentlichen Badezelle, und, durch einen
Vorhang getrennt, aus einer Ankleidezelle, die mit Bank,
Kleiderhacken, Spiegel zc. auszurüsten ist. Gegen den Gang
können die einzelnen Zellen mittelst Türen abgeschlossen
werden. Die ganze Anlage kann teilweise, besser aber ganz
unterkellert werden. In diesem Souterrain befinden sich die
Heizeinrichtung, die Kohlenbehälter, der Waschraum zc. Der
mittlere, von den Zellen eingeschlossene Raum, Parterre,
wird als Trockenraum für die Wäsche ausgenützt und ent-
hält überdies noch das Warmwasserreservoir. Für jedes
Bad wird aus diesem ein bestimmt zugemessenes Quantum
warmes Waffer verabfolgt. Der Platz ist noch nicht bestimmt.

Kirchenbau Wipkingen. Die Kirchgemeinde Wipkingen
hat in ihrer Versammlung vom letzten Sonntag als Bau-
Platz für eine neue Kirche, nach den Anträgen der erweiterten
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